
 

Beitragsordnung des Vereines Rosenheimer Weidefleisch e.V. 

 

Es wird grundsätzlich zwischen ordentlichen und fördernden Mitgliedern unterschieden. 

§ 1 Aufnahmebeitrag 

Einmalige Zahlung in Höhe des Jahresbeitrages. 

§ 2 Jahresbeitrag 

Beitragssätze: 

Fördernde Mitglieder: 25 € 

Ordentliche Mitglieder: 50 € 

§ 3 Nachweis 

Für entrichtete Beiträge oder Spenden wird auf Verlangen eine Quittung ausgestellt. 

Für den Verwendungszweck ist entsprechender Nachweis zu führen. 

§ 5 Gebühren und Beitragseingang 

Spenden und Beitragszahlungen werden durch den Verein vereinnahmt. 

 

 

Beitragsordnung tritt in Kraft mit Wirkung vom 22.10.2025 

 

 

 

 

_______________________________ 

1. Vorsitzender 


